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RS OGH 1997/5/15 1Ob23/97g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1997

Norm

ZustG §4

Rechtssatz

Der Begri1 "Ort" bezieht sich denknotwendigerweise auf die Abgabestelle (Wohnung, Betriebstätte etc) selbst und

nicht etwa auf die Gemeinde, in der der Empfänger wohnt.
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